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I. Einleitung

Recht ist seit jeher ein Instrument politischen Handelns.1 
Welche Bedeutung kommt dem Recht bei der Gestaltung 
eines politischen Raums zu? Wie viel Rechtsvielfalt und wie 
viel Rechtsungleichheit sind noch kompatibel mit den Be-
dürfnissen der Bevölkerung in politisch und wirtschaftlich 
zusammenwachsenden und aufeinander angewiesenen Räu-
men, wie z. B. in den mittelalterlichen Reichs- oder Territo-
rialstädten oder auch in den Einzelstaaten der Europäischen 
Union? Wie viel Rechtseinheit und Rechtshomogenität sind 
unumgänglich für die Staatsbildung oder den Zusammen-
halt eines Staates oder einer Union von Staaten?

»Recht und Raum« ist ein in der Forschung vergleichs-
weise selten systematisch behandeltes Thema.2 Daran hat 
auch der sogenannte »spatial turn« nichts geändert.3 Die 
Anlässe und Ursachen, Motive und Zielsetzungen, die im 
Reich schon ab dem 14. Jahrhundert in den Städten zu 

1 Vgl. dazu den Essay in dieser Reihe zu den »Semantiken des 
 Po litischen« von Ulrich Meier, Martin Papenheim und Willibald 
Steinmetz.

2 Dies betonte besonders Dietmar Willoweit, Historische Prozesse 
staatenübergreifender Rechtsbildung, in: Raum und Recht. Fest-
schrift 600 Jahre Würzburger Juristenfakultät, hg. v. Horst Dreier, 
Hans Forkel u. Klaus Laubenthal, Berlin 2002, S. 3-21. Hinzuwei-
sen ist auf Günther Winkler, Raum und Recht. Dogmatische und 
theoretische Perspektiven eines empirisch-rationalen Rechtsden-
kens, Wien / New York 1999.

3 S. dazu Wolfgang Wüst / Michael Müller (Hg.), Reichkreise und 
Regionen im frühmodernen Europa – Horizonte und Grenzen im 
spatial turn, Frankfurt 2011.
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Rechtsvereinheitlichungen oder Rechtsangleichungen führ-
ten, sind bisher nie zusammenfassend erforscht worden. Die 
von den mittelalterlichen Zeitgenossen beklagte Rechts-
zersplitterung im Reich war Realität. Aber, so soll gezeigt 
werden, trotz dieser Vielfalt, – jede Stadt hatte ihr eigenes 
Stadtrecht – gab es gleichwohl eine Fülle von rechtlichen 
Gemeinsamkeiten und einen kontinuierlichen Austausch 
über Rechtsmaterien.

Wie wurde diese Rechtsvielfalt wahrgenommen, die na-
turgemäß ein Ergebnis von unabhängig voneinander ent-
standenen politischen Gemeinwesen war? Welche Auswir-
kungen hatte sie? Weshalb wurde sie zum Ärgernis? Diese 
Fragen werden im Folgenden mit den heuristisch verwende-
ten Termini Rechtsraum und Referenzraum diskutiert. Ein 
Rechtsraum ist ein durch Grenzen definierter Raum, in dem 
mit unterschiedlichen Partizipationsrechten und -möglich-
keiten zu seiner Ausformung und Gestaltung die Lebens-, 
Arbeits-, Eigentumsverhältnisse usw. seiner Bürger (Ein-
wohner) rechtlich festgelegt werden. Im Unterschied dazu 
ist der Referenzraum als Argument in der politischen De-
batte zu verstehen. Aus unterschiedlichen Anlässen wurde 
mit dem Hinweis auf das in einem anderen Rechtsraum – 
dem Referenzraum – geltende Recht versucht, das Recht des 
eigenen Rechtsraums zu verändern. Dabei variierte in der 
Regel je nach Rechtsmaterie der Referenzraum. In der po-
litischen Praxis lassen sich zwei Bedingungskonstellationen 
unterscheiden. Bei den mittelalterlichen und frühneuzeitli-
chen Rechtsreformen wurde mittels Rechtsvergleichung mit 
anderswo geltendem Recht, eben in einem Referenzraum, 
das eigene Recht ›verbessert‹. In Konfliktsituationen war die 
Bezugnahme auf das vermeintlich bessere Recht ein häufig 
angewandtes Mittel, Entscheidungsträger unter Legitima-
tionsdruck zu setzen. Argumentieren mit den rechtlichen 
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Regelungen eines Referenzraums, wie wir es in den mit-
telalterlichen Städten finden, setzt kein Raumverständnis 
im heutigen Sinne voraus, mit klaren Vorstellungen von 
Grenzen, Entfernungen usw., zeugt aber im Falle des Reichs 
trotz seiner politischen Zersplitterung von einem gewissen 
Zugehörigkeitsgefühl, das nicht an den Grenzen der eigenen 
Stadtmauern endet. Wie mehrere Referenzräume zu einem 
einzigen Rechtsraum verschmelzen können, wird nachste-
hend am Beispiel der Auseinandersetzung zwischen wan-
dernden Handwerksgesellen und Meistern im Mittelalter 
und in der frühen Neuzeit gezeigt.4

Den eingangs aufgeworfenen Fragen wird im Folgen-
den mit Blick auf Deutschland und Frankreich nachgegan-
gen. Mit der »Constitutio Criminalis Carolina« von 1532 
und den drei Reichspolizeiordnungen des 16. Jahrhunderts 
wurden zum ersten Mal im Reich rechtsvereinheitlichende 
Kodifikationen unternommen, die auf ein neues Bedürfnis 
nach Rechtssicherheit reagierten, die nur über eine einheit-
liche Rechtsprechung zu erreichen war. Doch wurde bislang 
übersehen, dass diese Kodifikationen in engem Zusammen-
hang mit den vorangegangenen und parallel laufenden Be-
mühungen um Rechtsvereinheitlichung standen, bei denen 
die Städte federführend waren.

Im 15. Jahrhundert begann auch in Frankreich eine De-
batte über das Problem von Rechtseinheit und Rechtsviel-
falt, eine Debatte, die erst mit der Französischen Revolution 
ein abruptes Ende fand. Ein Ausblick ist der Europäischen 
Union als Rechtsraum gewidmet. Bei seiner Ausgestaltung 

4 Beispiele im Text (bes. Anm. 68). Vgl. auch Georg Simmel, Der 
Raum und die räumlichen Ordnungen der Gesellschaft, in: ders., 
Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaf-
tung, Leipzig 1908, S. 614-708, S. 678 u. 683 f.
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und Stabilisierung, dies wird immer deutlicher, kommt dem 
Recht und seinen Institutionen, wie insbesondere dem Ge-
richtshof der Europäischen Union, eine zentrale Bedeutung 
zu. 

Im Kern geht es bei den folgenden Ausführungen um 
Fragen nach der Konstituierung, aber auch nach der Be-
herrschung eines Raums durch Recht, nach Erwartungen an 
das Recht und seine die Gesellschaft verändernden Poten-
tiale, aber auch um die jeweils sich findenden Widerstände 
gegen solche Konstituierungsprozesse. Herkömmlich wer-
den diese getragen von den Ängsten vor Autonomiever-
lust, von einem konservativen Festhalten an den eigenen 
Rechtstraditionen oder ganz allgemein von der Scheu vor 
Veränderungen. Denn, dies darf nicht außer Acht gelassen 
werden, Rechtsvereinheitlichungen oder Veränderungen der 
rechtlichen Rahmenbedingungen eröffnen nicht nur Hand-
lungsspielräume, sondern ziehen eo ipso immer auch deren 
Einschränkungen nach sich – eine Problematik, die im mit-
telalterlichen und frühneuzeitlichen deutschen Reich ebenso 
wie im Frankreich des »ancien régime« konfliktträchtig war 
und die heute, wenn mit der Europäischen Union ein neuer 
Rechtsraum zur Gestaltung ansteht, im Zentrum der Politik 
steht.
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II. Das Reich (14. bis 16. Jahrhundert)

1. Kommunikation über Recht. 
Verfahrensweisen und Inhalte

Während das Reich als Wirtschafts- und Handelsraum seit 
langem Gegenstand intensiver Forschung ist, ist dem Reich 
oder Teilen von ihm als Rechtsraum vor der Ausarbeitung 
und dem Erlass der »Constitutio Criminalis Carolina«, der 
»Peinlichen Gerichtsordnung Kaiser Karls V.« von 1532, des 
ersten reichsweiten Gesetzgebungswerks, vergleichsweise 
wenig Aufmerksamkeit zuteil geworden. Zwar vielfach in 
der Forschung bemerkt, für Einzelfälle auch bisweilen de-
tailliert untersucht, aber nie in größerer Breite systematisch 
behandelt wurde die Abhängigkeit der unzähligen, von städ-
tischen und territorialen Gesetzgebern im späten Mittelalter 
und in der Frühen Neuzeit erlassenen Ordnungen und Ge-
setze voneinander. Eine Ausnahme bilden lediglich die evan-
gelischen Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts, deren 
gemeinsame Edition5 von vornherein eine vergleichende 
Betrachtung nahelegte. Untersuchungen zum Züricher Ehe-
gericht,6 zu Nürnberg als Oberhof7 oder zur Verbreitung 
der Nürnberger Reformation von 1479 und 1564 bilden sel-

5 Die evangelischen Kirchenordnungen des XVI. Jahrhunderts, hg. v. 
Emil Sehling, Bde. 1-13, Leipzig 1902 ff.

6 Walther Köhler, Zürcher Ehegericht und Genfer Konsistorium, 
Bde. 1-2, Leipzig 1932-1942, Bd. 2, S. 9.

7 Rudolf Wenisch, Nürnbergs Bedeutung als Oberhof im Spiegel 
seiner Ratsverlässe, in: Mitteilungen des Vereins für die Ge-
schichte der Stadt Nürnberg 51 (1962), S. 443-467.


